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 Ausbau des landesweiten funktionalen Biotopverbunds und der Verbesserung der 

Fördermöglichkeiten für Kommunen 

 

 

 

 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

der Erhalt der Artenvielfalt ist eine zentrale Herausforderung unserer Zeit. Trotz vieler 

Ansätze und Bemühungen ist es uns bis heute nicht gelungen, eine Trendwende 

beim Artensterben herbeizuführen. Trotz, und ich muss sagen, auch wegen der zahl-

reichen Herausforderungen, die durch die Corona-Pandemie eingetreten sind, ist es 

mir persönlich ein großes Anliegen, dass auch die Bemühungen zum Schutz der Bio-

logischen Vielfalt weiter vorangebracht werden.    

 

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie daher über den geplanten Ausbau des landes-

weiten funktionalen Biotopverbunds und die neuen Fördermöglichkeiten hierzu infor-

mieren. 

 

Ziel der Landesregierung ist es, bis zum Jahr 2030 den funktionalen Biotopverbund 

stufenweise auf 15 Prozent des Offenlands auf- und auszubauen. Damit dies gelingt, 

muss landesweit ein Netz von Lebensräumen entstehen, die funktional miteinander 
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verbunden sind und den Austausch von Tier- und Pflanzenarten untereinander er-

möglichen. Hierdurch haben die unterschiedlichen Populationen die Chance, sich 

wieder auszubreiten. 

 

Der landesweite funktionale Biotopverbund stellt somit ein zentrales Element dar, um 

eine Trendwende beim Artensterben in Baden-Württemberg zu erreichen. 

 

Dieser kann aber nur dann effektiv wirken, wenn die bereits auf der Fläche vorhande-

nen Lebensräume durch passende Landschaftselemente bzw. -strukturen so mitei-

nander verbunden werden, dass auch weniger mobile Arten sie als Trittsteine nutzen 

können. Idealerweise werden künftige Ausgleichsmaßnahmen, vor allem aber auch 

freiwillige Leistungen der Landnutzenden und der Flächeneigentümer so miteinander 

in Beziehung gebracht und aufeinander abgestimmt, dass die Natur einen maximalen 

Nutzen erfährt. Und zwar ohne dass wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen, die für 

die Existenz unserer landwirtschaftlichen Betriebe und als Grundlage für die Lebens-

mittelproduktion mehr denn je benötigt werden, verloren gehen.  

 

Den Städten und Gemeinden kommt dabei aus meiner Sicht eine zentrale Rolle zu.  

 

Neben fachlichen Aspekten kommt es bei der Umsetzung vor allem darauf an, die vor 

Ort bestehenden Besonderheiten zu beachten, die Entwicklung des Stadt- bzw. Ge-

meindegebietes mit zu berücksichtigen und die Landnutzenden und Flächeneigentü-

mer einzubeziehen. Es gilt mögliche unterschiedliche Interessenslagen vor Ort früh-

zeitig zu erkennen und im Vorfeld einen Ausgleich zu erreichen. Hinzu kommt, dass 

auch die Bevölkerung vor Ort von der Notwendigkeit der Umsetzung und vom gesell-

schaftlichen Nutzen überzeugt werden muss. Nur so wird es möglich sein, dass der 

funktionale Biotopverbund von den Bürgerinnen und Bürgern, den Landnutzenden 

und den Flächeneigentümern akzeptiert und langfristig erfolgreich sein kann. 

 

Dies ist ohne die Unterstützung der Städte und Gemeinden, der Vertreterinnen und 

Vertreter in den kommunalen Gremien sowie der Expertise der kommunalen Verwal-

tungen nicht möglich. 

  

Daher werbe ich bei Ihnen um Unterstützung für die Umsetzung des landesweiten Bi-

otopverbundes, damit wir das Artensterben gemeinsam stoppen. 
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Vielfach haben die Städte und Gemeinden in den kommunalen Landschaftsplanun-

gen und Grünplänen den Biotopverbund bereits mitberücksichtigt. Viele Kommunen 

haben auch bei der Umsetzung schon heute Wertvolles geleistet.  

 

Eine fachlich fundierte Planung, die dann Grundlage für die Umsetzung darstellt, ist 

dennoch in vielen Kommunen noch nicht oder nur unvollständig vorhanden. Teilweise 

sind die bestehenden Pläne nicht mehr aktuell oder berücksichtigen nicht den Fach-

plan landesweiter Biotopverbund, sodass zwar eine gute Vernetzung innerhalb des 

Gemeinde- und Stadtgebietes besteht, aber eine überregionale Anbindung an den 

landesweiten Biotopverbund fehlt. Aktuell können auch die finanziellen Möglichkeiten 

begrenzt sein. 

 

Daher hat das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Fördermög-

lichkeit für diese Planungen über die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) von 70 % auf 

nunmehr 90 % angehoben. Dieser erhöhte Fördersatz gilt seit dem 24. Juni 2020. So 

soll es allen Städten und Gemeinden – nahezu unabhängig von ihrer Finanzkraft – er-

möglicht werden, eine fundierte Grundlage zu schaffen. Mit dieser Planungsgrundlage 

werden bestehende Potenziale aufgezeigt und geeignete Standorte oder Suchräume 

für noch fehlende Trittsteine identifiziert und ideale Standorte für künftige Ausgleichs-

maßnahmen der Kommune oder freiwillige Beiträge der Bevölkerung vor Ort gefun-

den. Auf Grundlage einer entsprechenden fachlichen Planung in den Kommunen 

kann die Umsetzung des Biotopverbundes bis 2030 landesweit gelingen. 

 

Neben der Planung können auch die Projekte, die der Umsetzung des landesweiten 

Biotopverbundes dienen, durch das Land gefördert werden. Für diese freiwilligen 

Maßnahmen stellen (je nach Förderempfänger) die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

und das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) geeig-

nete Förderinstrumente dar, die von den Kommunen und deren Partnern auf der Flä-

che genutzt werden können. 

 

Soweit Kommunen Interesse an der Schaffung von neuen Lebensräumen haben, 

können diese Vorhaben im Rahmen des Biotopverbundes mit 70% (statt der sonst 

üblichen 50%) nach der LPR gefördert werden. Der verbleibende Eigenanteil kann bei 

solchen Vorhaben zur Aufwertung des Naturhaushalts auch auf das kommunale oder 

das naturschutzrechtliche Ökokonto angerechnet werden, sodass für künftige Aus-

gleichsverpflichtungen dieses so erworbene Guthaben in Anspruch genommen wer-

den kann. 
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Um den Aufbau des Biotopverbunds bis 2030 zu befördern, wurden darüber hinaus 

die Landschaftserhaltungsverbände personell gestärkt. Damit können diese die ge-

meindeübergreifende Umsetzung koordinieren und stehen bei Fragen zur Förderung, 

bei Fachfragen zum funktionalen Biotopverbund, bei Fragen der Umsetzung aber 

auch als Brückenbauer zwischen Flächeneigentümern, Landnutzern, Naturschutz und 

Verwaltung zusätzlich zu den Kolleginnen und Kollegen in den unteren Naturschutz-

behörden zur Verfügung. In den Kreisen, in denen kein Landschaftserhaltungsver-

band gebildet wurde, werden in Abstimmungen mit den Kreisverwaltungen geson-

derte Anlaufstellen für diese Aufgabe geschaffen. 

 

Sowohl die Landschaftserhaltungsverbände, als auch die unteren Naturschutzbehör-

den stehen allen Kommunen bei Fragen zur Förderung und zum Biotopverbund 

schon jetzt zur Verfügung. 

 

Der Landtag hat für die Umsetzung des landesweiten Biotopverbundes im Haushalt 

2020/2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 12 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

Diese stehen zusätzlich zu den regulären Haushaltsmitteln und den Mitteln für den Bi-

otopverbund im Rahmen des Sonderprogramms zum Erhalt der biologischen Vielfalt 

zur Verfügung. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie im Rahmen 

der aufgezeigten Fördermöglichkeiten bei der Schaffung des funktionalen landeswei-

ten Biotopverbunds nach Kräften mitwirken. Davon profitieren nicht nur die Natur, 

sondern auch die Menschen bei Ihnen vor Ort. 

 

Vielen Dank!  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Franz Untersteller MdL 

 


